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115 Finanzämter können Mehrarbeit
nicht schultern

In einem Gespräch mit der Arbeitsgruppe Finanzen der SPD-
Bundestagsfraktion machte die DSTG-Bundesleitung deut-
lich, dass bei Steueränderungsgesetzen keine Mehrarbeit für
die Finanzverwaltung anfallen darf. Die rückwirkende
Angleichung der Kinderfreibeträge, die geplante Gleich-
behandlung der Einzelunternehmer und Personengesell-
schaften mit Groûunternehmen sowie die Freistellungs-
bescheinigungen bei dem 630-Mark-Gesetz belasten die
Finanzämter.

117 DSTG gibt Impulse
für DBB-Gewerkschaftstag 1999

Mit Anträgen zu den wichtigsten Themen des öffentlichen
Dienstes gibt die DSTG Impulse für die Gewerkschaftsarbeit
des DBB. Auf dem DBB-Gewerkschaftstag soll unter anderem
beschlossen werden, dass der Deutsche Beamtenbund die
Politik massiv auffordert, die Steuerkriminalität zu bekämpfen
und die Steuerverwaltung zu stärken. Um dem negativen
Bild des öffentlichen Dienstes entgegenzuwirken, soll die
Bundesregierung jährlich einen Bericht über die Situation der
Beschäftigten vorlegen.

123 Steuerfahnder lernen Tricks
der Steuersünder

In einem Seminar wurden 40 Steuerfahnderinnen und Steuer-
fahnder über die Tricks der Steuersünder mit Geldwäsche im
Ausland aufgeklärt. Die miesen Geschäfte werden mit Brief-
kastenfirmen und ¹Off-shoreª-Banken im Ausland durchge-
führt. Die Tendenz ist steigend.
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Liebe Kolleginnen
und Kollegen,

ein unruhiger Herbst steht uns ins Haus.

An der Steuerfront drohen uns weitere Arbeits-
belastungen. Der Gesetzentwurf zur ersten Stufe
der Neuregelung des Familienleistungsaus-
gleichs ist vorgelegt. Ein Kinderbetreuungsfrei-
betrag mit 3 024 DM und eine Kindergelderhö-
hung um 20 DM sollen den Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts gerecht werden. Für uns
resultieren daraus neue Veranlagungsfälle und
voraussichtlich neue Massenrechtsbehelfe, weil
der Kinderbetreuungsfreibetrag niedriger ange-
setzt wird, als das Bundesverfassungsgericht vor-
gegeben hat.

Die gesetzliche Regelung für die Nachbesserung
der Kinderfreibeträge aus zurückliegenden Jah-
ren steht noch aus. Die Bundesregierung wird
diese Regelung aber nicht mehr lange hinaus-
schieben können. Für die Steuerverwaltung be-
deutet dies eine riesige Mehrarbeit. Zehn Jahre
und mehr zurück sind die offenen Einkommen-
steuerbescheide zu berichtigen.

Die Machbarkeit einer Unternehmensteuerre-
form wird in Planspielen getestet. Vieles, was
sich dort abzeichnet, bedeutet unter dem Strich
wiederum Mehrarbeit. Zur Abwechslung wird
die Einführung einer Vermögensabgabe gefor-
dert und niemand im politischen Bereich macht
sich offenbar Gedanken, wie die personell dünn
besetzten Finanzämter all© die Zusatzarbeiten be-
wältigen sollen. Einzig die DSTG kümmert sich
darum und sie wird es im weiteren Verfahren
mit Nachdruck tun!
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Die DSTG-Bundesleitung
traf in Berlin zu einem aus-
führlichen Meinungsaus-
tausch mit Mitgliedern der
SPD-Arbeitsgruppe ¹Finan-
zenª zusammen. Dabei wur-
den alle aktuellen steuer-
politischen Themen erörtert.
Mit Nachdruck haben die
DSTG-Vertreter deutlich ge-
macht, dass die Finanzämter
Mehrarbeiten nicht mehr
verkraften können.

Von der Arbeitsgruppe der
SPD-Finanzpolitiker (Foto,
rechts) nahmen teil:

der Vorsitzende der Arbeits-
gruppe, Jörg-Otto Spiller,
und die Arbeitsgruppenmit-
glieder Nicolette Kressl,
Lydia Westrich, Lothar Bin-
ding und Ludwig Eich mit
den Mitarbeitern Dr. Detlev
Hohmann und Heinz-Ulrich
Lüttger.

Von Seiten der DSTG wurde
auf die Arbeitsbelastung
durch das 630-Mark-Gesetz
hingewiesen. Die Freistel-
lungsbescheinigungen müs-
sen jährlich neu erstellt wer-
den. Ein zusätzlicher Ar-
beitsvorgang, nur um eine
Freistellungsbescheinigung
zu erteilen, ist verwaltungs-
ökonomisch unsinnig. Das
Gegensteuern mit der nun-
mehr beabsichtigten Anhe-
bung des Übungsleiterfrei-
betrages hilft den Vereinen
und Institutionen wenig. Sie
ist steuerpolitisch verfehlt,
weil die Freibeträge nicht
aufgebaut, sondern abge-
baut werden müssen.

Bei der Frage des Familien-
leistungsausgleichs wurde
von der DSTG moniert, dass
bei der Nachbesserung in
der ersten Stufe schon wie-
der so sparsam vorgegangen
werde, dass sicher wieder
Verfassungsstreite provo-
ziert werden. Die vom Bun-
desverfassungsgericht vor-
gegebene rückwirkende
Angleichung der Kinderfrei-

beträge wird der Steuerver-
waltung erneut viel Zusatz-
arbeit bringen und zeitauf-
wendig sein. Eine gesetz-
liche Regelung ist überfäl-
lig.

Bei der Unternehmersteuer-
reform wiesen die DSTG-
Vertreter darauf hin, dass
keinesfalls die Steuerver-
waltung zusätzlich belastet
werden darf. Der geplante
einheitliche Körperschafts-
teuersatz und der Wegfall
des Anrechnungsverfahrens
stellen sicherlich eine Er-
leichterung dar. Die verfas-
sungsmäûig gebotene Ein-
bindung der Einzelunter-
nehmer und Personenge-
sellschaften bringe aber für
die Steuerverwaltung Mehr-
arbeit und erfordert zur Ver-
meidung von Ausweich-
strategien verstärkten Prü-
fungseinsatz.

Die Frage der Vermögen-
steuer oder einer Vermö-
gensabgabe werde von der
DSTG pragmatisch gese-
hen. Eine Vermögensab-
gabe oder eine Vermö-
gensteuer erfordert eine
Neubewertung des Grund-
vermögens. Diese Neube-
wertung des Grundvermö-
gens ist zeitaufwendig und
war mit dem vorhandenen
Personal in der Vergan-
genheit schon nicht mach-
bar. Deshalb wurde vom
Gesetzgeber keine Haupt-
feststellung mehr vorge-
geben. Wegen der unglei-
chen Werterfassung wurde
vom Bundesverfassungsge-
richt die alte Vermögensteu-
er verworfen.

Bei den ¾nderungen im Be-
reich der Erbschaftsteuer
wäre in erster Linie daran
zu denken, dass auch dort
die Einheitswerte möglichst
nahe an die realen Werte
herangeführt werden, weil
sonst erneut die Verfas-
sungswidrigkeit droht.

Die im Steuerbereinigungs-
gesetz enthaltene Regelung
zur Besteuerung der Le-
bensversicherungen hält die
DSTG für problematisch. Si-
cher ist einzuräumen, dass
die Lebensversicherungen
bisher steuerlich privilegiert
waren. Die vorgesehene Re-
gelung setzt aber falsch an
und wird zu Ausweichbewe-
gungen führen.

Kein Verständnis hat die
DSTG für die ersatzlose
Rücknahme des § 50a Abs. 7
des Einkommensteuergeset-
zes. Die Vorschrift wurde
gerade eingeführt, um im
Bereich des ausufernden
Subunternehmerwesens in
der Baubranche Steueran-
sprüche zu sichern. Allen-
falls wäre eine ¾nderung,
aber nicht die ersatzlose
Rücknahme angezeigt.

Die DSTG-Vertreter wiesen
erneut darauf hin, dass das
Sparpaket so lange eine
Schieflage hat, solange die
vorhandenen Steuerquellen
nicht voll ausgeschöpft wer-
den, die Steuerhinterzie-
hung nicht ausreichend
bekämpft werde und die
Ermittlungstätigkeiten der
Finanzämter unnötig er-
schwert werden. Ohne Steu-
ererhöhungen wären auf der
Einnahmenseite mittelfristig
die 30 Milliarden DM zu si-
chern. Insofern besteht im
Sparpaket eine Gerechtig-
keitslücke.

Obwohl die Arbeitsgruppe
¹Finanzenª für die im Spar-
paket vorgesehene Begren-
zung des Besoldungsan-
stiegs nicht zuständig ist,
haben die DSTG-Vertreter
dennoch darauf hingewie-
sen, dass diese Begrenzung
unakzeptabel ist und die
Motivation und Leistungs-
bereitschaft der Kolleginnen
und Kollegen beeinträch-
tige.

Die Diskussion in einzelnen
Punkten brachte zum Groû-
teil Übereinstimmung. Die
SPD-Vertreter erläuterten
die Gründe für die einzelnen
Entscheidungen. Die Ab-
schaffung des § 30a AO
bleibe auf der Tagesord-
nung der Arbeitsgruppe.
Ausführlich wurde über die
Unternehmenssteuerreform
diskutiert, ebenso die Fra-
ge der Besteuerung der
Lebensversicherungen und
der notwendigen grundle-
genden Neuordnung der
Besteuerung von Altersein-
künften.

Das Gespräch fand in
freundlicher Atmosphäre
statt und dauerte mehrere
Stunden. Es wurde ver-
einbart, den engeren Ge-
sprächskontakt weiter zu
suchen und zu pflegen, weil
von Seiten der Praktiker
doch wertvolle Hinweise für
die Politik gegeben werden
konnten.

Gespräch mit der Arbeitsgruppe ¹Finanzenª der SPD-Bundestagsfraktion

Finanzämter können Mehrarbeit
nicht schultern
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D er DBB-Gewerk-
schaftstag, das
höchste Beschluss-

organ des Deutschen Beam-
tenbundes in Berlin steht vor
der Tür. Der DBB gibt damit
vom 25. bis 27. November
1999 vor seinem offiziellen
Umzug sein Stelldichein in
Berlin. Er wird damit seine
¹Duftmarkenª in der Bun-
deshauptstadt setzen. Alles
was in der Innenpolitik und
Dienstrechtspolitik Rang
und Namen hat, wird erwar-
tet. Ein vortreffliches Forum
für den DBB, seine berufs-
politischen Positionen und
programmatischen Leitli-
nien ¹an der Schwelle zum
dritten Jahrtausendª vor der
Öffentlichkeit zu präsentie-
ren.

Der DBB, eine starke
gesellschaftspolitische

Kraft

Die Politik des DBB insze-
niert sich nicht von sich
selbst, sondern aus den Im-
pulsen, die sie durch die
Mitgliedsverbände emp-
fängt. So sind die Anträge,
die die Mitgliedsverbände
an den DBB-Gewerkschafts-
tag stellen, mehr als eine
Pflichtübung. Werden sie
angenommen, bilden sie das
programmatische Rüstzeug
für die neu gewählte DBB-
Bundesleitung.

Anträge der Finanz-
gewerkschaften

Die Arbeitsgemeinschaft Fi-
nanzgewerkschaften, in der
die Deutsche Steuer-Ge-
werkschaft mit dem Bund
der Deutschen Zollbeamten
eng zusammenarbeitet, hat
am 6. September 1999 in
Bonn die Anträge an
den DBB-Gewerkschaftstag
1999 verabschiedet mit ei-
nem Kranz von Themen, der
sich über die ganze Dienst-
rechts- und Besoldungspoli-

tik, aber auch die Steuer-
politik, hinzieht.

Steuerkriminalität
bekämpfen ± Steuer-
verwaltung stärken

Der DBB wird aufgefordert,
darauf hinzuwirken, dass
die Steuerkriminalität über
eine leistungsfähige Steuer-
verwaltung wirksam be-
kämpft wird, ¹damit mehr
Steuergerechtigkeit und
auch soziale Gerechtigkeit
entsteht und zugleich den
Haushalten von Bund, Län-
dern und Gemeinden mehr
finanzielle Handlungsspiel-
räume eingeräumt werdenª.

Die Schattenwirtschaft ge-
höre zu den besonders ge-
fährlichen Haushaltsrisiken.
Sie sei ein Anschlag auf die
Haushalte von Bund, Län-
dern und Gemeinden und
schränke ähnlich wie die
Staatsverschuldung ihre
Handlungsspielräume ein
auch und insbesondere zu
Lasten des öffentlichen
Dienstes.

Schon der Normalverdiener
sei mit einer Steuer- und Ab-
gabenquote von 50 % be-
lastet, weil die vorhandenen
Steuerquellen nicht er-
schlossen würden.

Der Antrag legt die Ursa-
chen klar: die Steuerverwal-
tung sei an den Rand ihrer
Leistungsfähigkeit manö-
vriert worden durch ein di-
lettantisches Management:
Personal werde abgebaut,
obwohl die Aufgaben dyna-
misch wachsen. Die Be-
steuerungsgrundlagen sei-
en immer schwieriger zu er-
mitteln, weil die Sachver-
halte komplexer würden.
Die Globalisierung und Eu-
ropäisierung führten zu ei-
ner immer dichteren Ver-
netzung der steuererhebli-
chen Sachverhalte und der
Rechtsanwendung. Der Au-
ûendienst sei zu einem
¹stumpfen Schwertª gewor-

den. Im Bereich der Mittel-
sowie der Klein- und
Kleinstbetriebe könne bei
einem Betriebsprüfungstur-
nus für Mittelbetriebe von
12,7 Jahren und für Klein-
und Kleinstbetriebe von
23,3 Jahren von einer wirk-
samen Prüfung kaum ge-
sprochen werden. Die Steu-
erfahndung sei durch die
Mengenproblematik der
¹Bankenfälleª bei der nor-
malen Steuerkriminalität
weitgehend blockiert.

Auf diesem Nährboden
könne die Schattenwirt-
schaft weiter boomen. Die
Schattenwirtschaft wachse
dynamisch. Die Entwick-
lung:

Die DSTG bleibt bei ihrer
Schätzung: dadurch entste-
hen Steuerausfälle von min-
destens 130 Milliarden DM
pro Jahr.

Zur Überwindung der Krise
werden Schwerpunktforde-
rungen erhoben:

Zur Personalaus-
stattung

Die Zahl der Stellen muss in
allen Bereichen an die
wachsenden Aufgaben an-
gepasst werden. Deutlich
gemacht wird nochmals die
innere Verknüpfung von In-
nendienst und Auûendienst
eine ¹organische Einheitª:
¹Sie arbeiten in den unter-
schiedlichen Phasen des
Besteuerungsverfahrens als
gleichgewichtige Partner
zusammen. Jeder ist auf die

Information des anderen an-
gewiesen. Wie dilettantisch
das derzeitige Management
in der Steuerverwaltung ist,
zeigt sich daran, dass der
Auûendienst auf Kosten der
Innendienste verstärkt wird.
Das bedeutet: um ein Loch
zu stopfen, reiût man ein an-
deres auf.

Betriebsprüfung und
Steuerfahndung

¹Groûbetriebe müssen, wie
in der Betriebsprüfungsord-
nung vorgesehen, im An-
schluss geprüft werden. Für
Mittel-, Klein- und Kleinst-
betriebe ist ein einheitlicher
Betriebsprüfungsturnus er-
forderlich und in der Be-
triebsprüfungsordnung zu
verankern, der zu gröûerer
Steuerehrlichkeit anreizt
und die Steuermoral stärktª.
Auch die Qualitätsanforde-

rungen, die an die Betriebs-
prüfung gestellt seien,
müssten bundesweit in der
Betriebsprüfungsordnung
verankert sein.

¹Kosten-Nutzen-
Prinzipª

Gewarnt wird davor, die
Steuerverwaltung ähnlich
wie ein Unternehmen zu
organisieren nach dem ¹Ko-
sten-Nutzen-Prinzipª: ¹Be-
triebswirtschaftliche Mo-
delle mit dem Ziel, den Per-
sonalabbau zu rechtfertigen
und den ¸Schlanken Staat'
zu betreiben, führen in die
Irre. Sie sind untauglich und
nicht länger als Organisati-
onsmodell zu verwenden.
Die Steuerverwaltung ist
eine Servicestation für die
ehrlichen Steuerzahler. Sie
produziert ein hohes Gut,

DSTG gibt Impulse für den
DBB-Gewerkschaftstag 1999

1975 103116 Millionen DM = 6,0 % des BIP*)
1980 207854 Millionen DM = 10,3 % des BIP*)
1985 232824 Millionen DM = 10,9 % des BIP*)
1990 287326 Millionen DM = 11,4 % des BIP*)
1994 434972 Millionen DM = 13,1 % des BIP*)
1995 480579 Millionen DM = 13,9 % des BIP*)
1996 514315 Millionen DM = 14,5 % des BIP*)
1997 547950 Millionen DM = 15,0 % des BIP*)

*) BIP = Bruttoinlandsprodukt
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nämlich Steuergerechtigkeit
und damit auch soziale Ge-
rechtigkeitª.

Personalpolitik

Mit Nachdruck weist die
DSTG darauf hin, dass eine
an den Aufgaben orientierte
Personalpolitik vordringli-
cher denn je sei und endlich,
wie so oft versprochen, in
der Steuerverwaltung eine
Neuorientierung erfolgen
muss. Besser als alle Zula-
gen und ¹Leistungselemen-
teª seien durchgreifend ver-
besserte Beförderungsmög-
lichkeiten über eine Er-
weiterung der Stellenplan-
obergrenzen; auch um die
Steuerverwaltung im harten
Konkurrenzkampf um tüch-
tige junge Nachwuchskräfte
fit und attraktiv zu machen.
¹Modernes Verwaltungsma-
nagement bedeutet zugleich
modernes Personalmanage-
ment. Eine zukunftsweisen-
de Personalpolitik ist die
Grundlage einer leistungs-
fähigen Steuerverwaltung
und einer effektiven Be-
steuerungspraxisª, so der
DSTG-Appell an die verant-
wortliche Politik. Über die
Spitzenorganisation Deut-
scher Beamtenbund soll er
verstärkt werden.

Das Bundes-
verfassungsgericht als

Schrittmacher der
Politik ein Verstoû

gegen die Gewalten-
teilung

Der DBB wird aufgefordert,
immer dann seine Stimme
zu erheben, wenn das Bun-
desverfassungsgericht, wie
so oft in der Steuerpolitik,
zum Schrittmacher der Poli-
tik wird, weil die Gesetzge-
bung Verfassungsnormen
und Prinzipien verletze. Dies
sei immer dann der Fall,
wenn das Bundesverfas-
sungsgericht zum Schritt-
macher der Politik werde.
Die DSTG macht dies deut-
lich an zwei Beispielen:

I der Vermögensteuer und
des

I Familienlastenausgleichs.

Die DSTG verweist auf den
Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts vom 22. Ju-
ni 1995. Damals habe das
Bundesverfassungsgericht
der geltenden Vermögen-
steuer die ¹rote Karteª ge-
zeigt und eine Frist bis zum
31. Dezember 1996 gesetzt.
Danach konnte das Vermö-
gensteuergesetz nicht mehr
angewandt werden. Nicht
durch den Gesetzgeber, son-
dern durch die Entschei-
dung des Bundesverfas-
sungsgerichts, ist ein Steuer-
gesetz aufgehoben worden.
Der Gesetzgeber war ge-
lähmt. Er hat bis heute kein
verfassungskonformes Ver-
mögensteuergesetz zustan-
de gebracht. Exekutive und
Judikative haben ihre Rollen
getauscht.

Ein noch krasseres Beispiel
sei die Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts
zum Familienlastenaus-
gleich. Dem Gesetzgeber
seien hier nicht nur Fristen
vorgegeben, sondern auch
die Regelungsinhalte vorge-
schrieben worden, wenn der
Gesetzgeber nicht bis zum
1. Januar 2000 handelt. Die
DSTG stellt aber klar: ¹Zu
schelten sind nicht die Rich-
ter in Karlsruhe, sondern
ausschlieûlich die Politik.
Sie ignoriert verfassungs-
rechtliche Vorgaben des
Bundesverfassungsgerichts,
wenn nicht bestimmte Fri-
sten und Daten gesetzt wor-
den sind. Das Bundesverfas-
sungsgericht hat quasi die
¸Notbremse' gezogen. Dies
darf aber kein Dauerzustand
sein. Der DBB als bedeutsa-
me gesellschaftliche Kraft
hat immer dann seine Stim-
me zu erheben, wenn be-
deutsame Verfassungsprin-
zipien aus den Fugen gera-
ten. Dies gilt auch und ins-
besondere für die Gewalten-
teilungª.

Pensionsbesteuerung

Der DBB wird aufgefordert,
sich verstärkt für eine Neu-
ordnung der verfassungs-
widrigen Besteuerung von
Versorgungsbezügen einzu-
setzen. Vorgeschlagen wird
ein einheitlicher prozentua-

ler Versorgungsfreibetrag
mit einer deutlich erhöhten
Mindest-, aber ohne Höchst-
betragsregelung. Hinter-
grund: Bereits in seinem Be-
schluss vom 26. März 1980
hat das Bundesverfassungs-
gericht den Gesetzgeber be-
auftragt, die ungleiche steu-
erliche Behandlung von
Pensionen, die bis auf den
Versorgungsfreibetrag voll
der Besteuerung unterlie-
gen, und Renten, die im
Blick auf die Ertragsanteils-
besteuerung de facto steuer-
frei sind, zu beseitigen. Bei-
de Systeme hatten sich seit
1980 zu Ungunsten der Ver-
sorgungsbezüge auseinan-
derentwickelt. Denn die
Dynamik des durch die
Ertragsanteilsbesteuerung
steuerbefreiten Teils der
Rente sei seit 1980 weiter
gewachsen, während die
Versorgungsbezüge weiter
dem Zugriff der Steuer aus-
gesetzt seien. Denn bei je-
der Rentenerhöhung wach-
se nicht nur der kleinere
steuerpflichtige Teil, son-
dern auch der durch die
Ertragsanteilsbesteuerung
steuerbefreite Teil dyna-
misch. Der Versorgungsfrei-
betrag sei demgegenüber
statisch angelegt.

Erwartet wird noch in die-
sem Jahr eine Entscheidung
des Bundesverfassungsge-
richts. Der Berichterstatter,
Professor Dr. Paul Kirchhof,
hat dies angekündigt. Die
Entscheidung werde vor-
aussichtlich eine Fristset-
zung für den Gesetzgeber
enthalten. Bei Nichtbeach-
tung der Frist werde das
Bundesverfassungsgericht
dem Gesetzgeber klare in-
haltliche Vorgaben an die
Hand geben das Thema
wird im November hoch
aktuell sein.

Steuerdumping

Der DBB-Gewerkschaftstag
1999 wird aufgefordert,
seinen Blick auf Europa
zu wenden und das ¹Steuer-
dumpingª in Europa zu
brandmarken. ¹Bei fort-
schreitender europäischer
Integration und wachsen-
dem globalen Wettbewerb

hat sich das Steuerdumping
in den letzten Jahren immer
weiter ausgebreitet. Die
Staaten führen einen unfai-
ren Wettbewerb um die
niedrigsten Steuersätze. Ge-
winne werden in Niedrig-
steuergebiete verlagert. Dies
bewirkt Steuerausfälle in
den Ländern, in denen sich
die wirtschaftliche Tätigkeit
entfaltetª, so die Analyse der
DSTG. Steuerdumping blok-
kiere die soziale Gerechtig-
keit. ¹Briefkastenfirmen sind
mobil, Arbeitnehmer mit ih-
ren sozialen Bindungen we-
nigerª. So werde die Steuer-
last in Europa und in der
Welt immer stärker auf die
Arbeit verlagert.

Um das Steuerdumping ein-
zudämmen, genüge es nicht,
einen unverbindlichen Ver-
haltenskodex, den die EU-
Kommission verabschiedet
habe, zu schaffen. ¹Notwen-
dig ist auf Dauer, zumindest
die Strukturen des Einnah-
merechts in Europa anein-
ander anzugleichen. Dies
gelte insbesondere für die
Besteuerung des grenzüber-
schreitenden Verkehrs.ª

Steuervereinfachung

Ein ¹Evergreenª der DSTG-
Politik wird auch diesmal
dem Gewerkschaftstag des
Deutschen Beamtenbundes
vorgelegt. Die durchgreifen-
de Steuervereinfachung.

Das Steuerrecht sei zu einem
unbeherrschbaren Mons-
trum verkümmert. ¹Unser
Einkommensteuergesetz ±
von Erzberger mit systemati-
schen Konturen versehen ±
ist immer stärker und
schutzloser dem Zugriff der
Politik ausgesetzt worden.
Allzu bequem ist es, alle nur
denkbaren Staatsziele ± von
der Familienpolitik über die
Wirtschaftspolitik, die Ver-
kehrspolitik, bis hin zum
Umweltschutz über die
Steuerpolitik zu erreichen.
Ganz offensichtlich auch
deshalb, weil man im
¹Chaosª unpopuläre Maû-
nahmen besser verstecken
kann. Die Steuerpolitik ist so
zum Hinterzimmer einer ne-
bulösen Gesellschaftspolitik

w:/STGEWERK/HEFT10/99_s116.3d Mittwoch,27.10.1999 16:49 Seite 117

Oktober 1999 117

G E W E R K S C H A F TD I E S T E U E R



geworden Lichtjahre von
dem entfernt, was uns die
Abgabenordnung ebenso
strikt wie schlicht vorgibt:
Steuern sind Geldleistungen
der Bürger zur Erzielung
von Einnahmen des Staa-
tesª. Vordringlicher und ak-
tueller denn je sei daher eine
Steuervereinfachung nach
dem Prinzip ¹Niedrigere
Steuersätze weniger Aus-
nahmenª. Dadurch würden
die Wurzeln des Steuer-
chaos, nämlich die steuerli-
chen Ausnahmeregelungen
und Sonderregelungen, ver-
ödet und zugleich finanziel-
ler Handlungsspielraum ge-
schaffen für eine spürbare
Absenkung des Tarifs.

Dieses Modell verbessert
zugleich die Sozialstruktur
des Steuersystems, indem
steuerliche Vergünstigun-
gen und Sonderregelungen
abgebaut und damit Steuer-
schlupflöcher geschlossen
würden. So würden insbe-
sondere die Arbeitnehmer

Niedrigere Steuersätze
± weniger Ausnahmen

begünstigt, denen die Steu-
erschlupflöcher weitgehend
verschlossen seien. Die
DSTG verweist aber auch
auf den positiven wirt-
schaftspolitischen Effekt:
¹Je transparenter ein Steu-
ersystem ist, desto stärkere
Anreize schafft es für aus-
ländische und inländische
Investoren. Der Investor will
am Steuertarif wie an einer
Preisliste ablesen können,
was er für sein finanzielles
Engagement zahlen muss.ª

Fortbildung im
öffentlichen Dienst

Dringend erforderlich ist ±
so die DSTG ±, die Fortbil-
dung im öffentlichen Dienst
zu verstärken. Sie gewinne
einer immer gröûere Bedeu-
tung und werde im öffentli-
chen Dienst überall ver-
nachlässigt ± ein folgen-
schwerer Konstruktionsfeh-
ler der Personalpolitik.

¹Ebenso wie unsere Gesell-
schaft wandelt sich der öf-

fentliche Dienst in immer
kürzeren Zeittakten, die
Verfallzeit der Rechtsnor-
men werden immer kürzer,
die technologische Entwick-
lung hat vollen Zugriff auf
den öffentlichen Dienst ge-
nommen. Sie gewinnt im-
mer stärkeren Auftrieb.
Kurz: was heute noch gilt, ist
morgen bereits ¸Geschichte'.
Das heiût für die Beschäftig-
ten des öffentlichen Dien-
stes: sie sind Lernende auf
Dauer. Das in der Ausbil-
dung erworbene Wissen
muss kontinuierlich durch
verbesserte praxisnahe Fort-
bildungsangebote aktuali-
siert werdenª, fordert die
DSTG.

Auch die europäische Inte-
gration mache die Fortbil-
dung vordringlicher denn je.
Das EU-Recht werde die na-
tionalen Rechte immer stär-
ker überlagern und die eu-
ropäischen Verwaltungen
miteinander verzahnen. Un-
umgänglich sei, dass eine
kontinuierliche Fortbildung
diese Entwicklung begleite.
Vorrangig sei auch, dass
über die Fortbildung die
Sprachbarrieren überwun-
den werden, indem den Be-
schäftigten des öffentlichen
Dienstes Kenntnisse in den
gängigen EU-Sprachen, ins-
besondere in englisch und
französisch, vermittelt wer-
den.

Beihilfesystem ±
Gesundheitsfürsorge

Die Neuordnung der Beihil-
fe im Rahmen einer um-
fassenden Gesundheitsfür-
sorge soll ± so der Antrag
der Arbeitsgemeinischaft
Finanzgewerkschaften ± ei-
nen besonderen Schwer-
punkt in der nächsten ¹Le-
gislaturperiodeª bilden. Die
Personaldefizite im öffent-
lichen Dienst, die hohe Ar-
beitsbelastung, aber auch
die unzureichende Ausstat-
tung der Arbeitsplätze be-
lasteten die Gesundheit der
Beschäftigten immer mehr.
Gerade in diesem Bereich
sei die Fürsorgepflicht des
Dienstherrn gefordert. Sie
sollte sowohl die vorbeugen-
de Gesundheitsfürsorge wie

auch arbeitsmedizinische
und ergonomische Erkennt-
nisse vereinen.

Insbesondere im Krank-
heitsfall müsse die Fürsorge-
pflicht über ein sozial gestaf-
feltes Beihilfesystem ver-
wirklicht werden. Hierzu sei
ein zukunftsweisendes Ge-
samtkonzept erforderlich,
dessen Ziel auch sei, insbe-
sondere die Beschäftigten in
den unteren Einkommens-
gruppen zu entlasten.

Daran schlieût sich ein ganz
konkreter Vorschlag an:
¹Teil dieses Gesamtkonzep-
tes muss sein, dass die Bei-
träge zur privaten Kranken-
versicherung beihilfefähig
sind. Denn diese Beiträge
steigen rasant. Insbesondere
im fortgeschrittenen Alter
rührt diese Beitragsentwick-
lung an die materielle Exi-
stenz. Hier ist in besonderer
Weise die Fürsorgepflicht
des Dienstherrn gefordertª.

Ausweis der Personal-
und Sachkosten

in Gesetzentwürfen
des Bundes

Die Arbeitsgemeinschaft
Finanzgewerkschaften be-
kräftigt gegenüber dem
DBB die Forderung, dass in
der Begründung und im Vor-
blatt von Gesetzesvorlagen
die mit dem Gesetzentwurf
verbundenen Personal- und
Sachkosten ausgewiesen
werden.

Auf Antrag der Hessischen
Landesregierung hatte der
Bundesrat dies bereits im
Jahre 1995 in einer Ent-
schlieûung gefordert. Die
Entschlieûung ist bisher
kaum auf Resonanz gesto-
ûen. Wie vordringlich In-
formationen der Volksver-
treter über die Personal- und
Sachkosten seien, werde
insbesondere bei Steuerge-
setzen deutlich. ¹Der in
den Bundestagsdrucksa-
chen ausgedruckte Hinweis
auf ¸Keine Kosten' oder der
¸Vollzugsaufwand ist nicht
bezifferbar' täuscht die
Bürger, wenn in aller Regel
eine höhere Arbeitsbela-
stung und damit höhere Per-

sonalkosten mit dem Geset-
zesvollzug verbunden sind.
Wer das ¹Steuerchaosª ver-
ursacht, muss auch sagen,
was es kostet und den Ge-
setzgeber darüber informie-
renª.

Jährlicher Bericht
zur Lage des

öffentlichen Dienstes

Verzerrte Berichterstattung,
Polemik, Vorurteile bestim-
men das Meinungsbild über
die Beschäftigten des öffent-
lichen Dienstes. Dieses Mei-
nungsbild wird erzeugt
durch Desinformation in der
Öffentlichkeit. Die beiden
Finanzgewerkschaften ha-
ben daher den DBB aufge-
fordert, verstärkt darauf hin-
zuwirken, dass die Bundes-
regierung alljährlich einen
Bericht zur Lage des öffent-
lichen Dienstes vorlegt.

Öffentlichkeitsarbeit für den
öffentlichen Dienst kann
nicht nur von den Gewerk-
schaften wahrgenommen

Bild in der Öffent-
lichkeit muû

verbessert werden

werden. Längst überfällig ist
es, dass auch die Diensther-
ren die Öffentlichkeit über
die Aufgaben, aber auch
über die organisatorischen
und personellen Probleme
des öffentlichen Dienst
unterrichten stellvertretend
für alle Dienstherren durch
die Bundesregierung.

¹Das muss in einer systema-
tischen geschlossenen Ana-
lyse geschehen, damit
gravierende Informationslü-
cken geschlossen werden
und unsachlicher Kritik und
Polemik von vornherein der
Boden entzogen wird. Da-
durch werden zugleich die
Voraussetzungen geschaf-
fen, dass die Aufgaben des
öffentlichen Dienstes und
seine Arbeitsbedingungen
sowohl in der Öffentlichkeit
als auch von den verant-
wortlichen Politikern objek-
tiv wahrgenommen und ge-
rechter bewertet werdenª.
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E ine groûe Schar von
Geburtstagsgästen
gratulierte Werner

Hagedorn am 1. September
1999 im DBB-Bildungszen-
trum in Königswinter-Tho-
masberg zu seinem 70. Ge-
burtstag. Der Bundesvorsit-
zende der DSTG, Dieter On-
dracek, Mitglieder der Bun-
desleitung und die Kollegen
der Bundesgeschäftsstelle
feierten mit Hagedorn.

Der DBB-Bundesvorsitzen-
de Erhard Geyer würdigte
Werner Hagedorn als einen
engagierten Gewerkschaft-
ler, der nie die Bodenhaf-
tung verloren habe. Hage-
dorn habe auch als Bundes-
vorsitzender des DBB seinen
Kolleginnen und Kollegen
immer vermittelt: ich bin
einer von euch und stehe
euch zu Diensten.

Werner Hagedorn kommt
aus der DSTG, war lange
Jahre stellvertretender Vor-
sitzender des Bezirksver-
bandes Düsseldorf und Mit-
glied im Bezirkspersonalrat
bei der Oberfinanzdirektion
Düsseldorf.

Von 1969 bis 1979 war er
stellvertretender DSTG-
Bundesvorsitzender unter
Hermann Fredersdorf. Im
Jahre 1979 wurde er sein
Nachfolger. Bis zum Jahre
1987 hat er die berufspoliti-
sche Arbeit der DSTG ge-
prägt. Es war nicht leicht, in
die groûen Fuûstapfen von
Fredersdorf zu treten. Er
hat sie ausgefüllt und ein
von Fredersdorf unabhängi-
ges gewerkschaftliches Pro-
fil gewonnen, insbesondere
durch sein partnerschaft-
liches Verhalten und seine
freundschaftliche Nähe zu
seinen Kolleginnen und Kol-
legen, durch seine mitrei-
ûenden Reden und überzeu-
genden Argumente.

Viele Probleme waren zu be-
wältigen. Die GNOF¾ (Alt)
wurde in die Steuerverwal-
tung eingeführt. Ein Haus-
haltsstrukturgesetz jagte
das andere. Vieles konnte
abgewehrt, aber auch fort-
entwickelt werden.

Nicht zuletzt bestand da-
mals ein in manchen Fra-
gen unterschiedliches Ge-
werkschaftsverständnis von
DSTG und DBB. Was un-
denkbar erschien, geschah:
Im November 1983 erhielt
der damalige DBB-Bundes-
vorsitzende Alfred Krause
auf dem DBB-Bundesvertre-
tertag in Karlsruhe einen
Gegenkandidaten ± Werner
Hagedorn. Werner Hage-
dorn unterlag damals mit
einem beachtlichen Stimm-
ergebnis. Mit dieser Kandi-
datur hatte er das Handtuch
in den Ring geworfen. Im
Jahre 1987 wurde er DBB-
Bundesvorsitzender.

Im Jahre 1991 wurde er in
Mainz mit überwältigender
Mehrheit in seinem Amt be-
stätigt. Er füllte dieses Amt
bis zum Jahre 1995 aus und
gab die Stafette dann weiter
an Erhard Geyer, dem da-
maligen DSTG-Bundesvor-
sitzenden.

Er hat seine Spontanität und
seinen Optimismus in die
jungen Bundesländer hin-
eingetragen und dort eine
funktionstüchtige DBB-Or-
ganisation aufgebaut.

Werner Hagedorn lebt heute
in Wuppertal ± mit seiner
Frau Christel, Kindern und
Enkeln ± ad multos annos!

Werner Hagedorn wurde 70 Jahre

Ein herzliches Verhältnis: Hagedorn und der amtierende
DSTG-Chef Dieter Ondracek

Als langjähriger Weggefährte und Freund überbrachte
Harold Hartmann (stellv. DSTG-Bundesvorsitzender von
1987±1999) dem Jubilar persönlich seine Glückwünsche.

Zies fordert
Rücknahme von
Eichel-¾uûerungen

G GVöD-Chef Zies for-
dert von der Bun-
desregierung die

Rücknahme der Eichel-¾u-
ûerungen über Gehaltsan-
stieg im öffentlichen Dienst:
¹Begrenzung auf Inflations-
ausgleich führt direkt zum
Arbeitskampfª.

Der GGVöD- und stellver-
tretende DBB-Vorsitzende
Horst Zies hat Bundeskanz-
ler Gerhard Schröder auf-
gefordert, den ¾uûerungen
von Bundesfinanzminister
Hans Eichel hinsichtlich der
Einkommensanpassungen
im öffentlichen Dienst ent-
gegenzutreten. Würde man
das Ergebnis von Verhand-
lungen vorwegnehmen, wie
es Eichel offenbar vor-
schwebt, dann würde die
Tarifautonomie zur Farce
verkommen.

Sollte die Bundesregierung
± so Zies in einer dpa-Mel-
dung ± an ihrer Absicht fest-
halten, die Löhne und Ge-
hälter im öffentlichen Dienst
mit dem Inflationsausgleich
zu begrenzen, dann könne
man sich das kostspielige
Ritual der Tarifverhandlun-
gen im Jahr 2000 gleich
schenken. Für diesen Fall
könne man sogar auf die
Schlichtung verzichten, weil
sie vertane Zeit bedeute.
Der zwangsläufige Arbeits-
kampf könne dann bereits
im Frühjahr eingeleitet wer-
den, worauf sich die Tarif-
organisation des Deutschen
Beamtenbundes schon heu-
te einstellt.

Eichel hatte angekündigt,
die Bundesregierung werde
in den Tarifverhandlungen
des kommenden Jahres
auch den Angestellten und
Arbeitern des öffentlichen
Dienstes lediglich einen Ge-
haltsanstieg in Höhe des
Inflationsausgleiches zuge-
stehen. Damit soll der Tarif-
bereich wie für die Beamten
geplant mit 0,7 Prozent ab-
gespeist werden.
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Bereits zum dritten Mal ver-
sammelten sich die Dele-
gierten aus den Ortsverbän-
den zum Landesverbands-
tag, dem höchsten Gremium
des DSTG-Landesverban-
des Thüringen.

Der diesjährige Verbands-
tag fand am 2. und 3. Sep-
tember 1999 in Erfurt statt.

In zwei Arbeitstagungen
wurde Bilanz über die zu-

rückliegenden vier Jahre
gezogen. Engagiert und mit
Sachverstand legten die De-
legierten die Grundlagen
für die Arbeit der DSTG
Thüringen in den nächsten
Jahren fest.

Die im Geschäftsbericht dar-
gestellte positive Entwick-
lung des Landesverbandes
wurde auch dadurch bestä-
tigt, dass die Delegierten die
alte Landesleitung nicht nur

entlasteten, sondern die bis-
herigen Vorstandsmitglieder
erneut wählten. Damit gehö-
ren dem Landesverbands-
vorstand Gunda Lämmer als
Vorsitzende, Christine Mül-
ler, Hans-Henning Merker,
Anne Roehr und Regina
Biertümpfel als stellvertre-
tende Vorsitzende, Bernd
Fricke, Helga Heiland, Ilona
Kirsten, Inge Weisheit und
Kornelia Weiû als Beisitzer
und Regina Nuber als Frau-
envertreterin an. Mit dieser
Wahl wird eine Kontinuität
erreicht, die die Wirksam-
keit des Landesverbandes
sowohl bundesweit als auch
landesweit im konstruktiven
Miteinander mit den im
Landtag vertretenen politi-
schen Parteien und der Ver-
waltung ± im Interesse unse-
rer Mitglieder weiter fördern
kann.

Höhepunkt des Verbands-
tages war eine öffentliche
Veranstaltung am 2. Sep-
tember mit hoher Öffentlich-
keitswirkung.

Zahlreiche Gäste aus Politik
und Verwaltung waren der
Einladung der DSTG Thü-
ringen zur öffentlichen Ver-
anstaltung ihres 3. Landes-
verbandstages gefolgt.

Die Landesvorsitzende Gun-
da Lämmer (Greiz) forderte
in ihrer Rede die Politiker
auf, die Steuerverwaltung
als die Einnahmeverwaltung
des Freistaates vor allem

personell in die Lage zu ver-
setzen, ihre Aufgaben um-
fassend zu erfüllen.

Würde dies geschehen, so
könnte die Steuerverwal-
tung die geltenden Steuer-
gesetze umfassend anwen-
den und damit Steuern
gleichmäûig und gerecht er-
heben.

Die endlosen Diskussionen
über Steuererhöhungen, die
schlechte Haushaltslage
Thüringens und der damit
begründete ständige Abbau
staatlicher Leistungen wä-
ren überflüssig!

Die Steuerverwaltung und
alle Bürger werden von ei-
ner Lawine immer kom-
plizierterer Steuergesetze,
nicht ausreichend durch-
dachter ¾nderungen, Ver-
waltungsvorschriften und
Entscheidungen der Finanz-
gerichte überrollt. Insbeson-
dere für den Bürger ist diese
Entwicklung nicht mehr
nachvollziehbar.

Es baut sich Frust und Zorn
auf ± ihren Unmut und
Dampf lassen sie in den
Finanzämtern ab. Somit, so
Lämmer, sei die Steuerver-
waltung der Prügelknabe
für eine kranke Steuerpoli-
tik!

Sie appellierte an den Fi-
nanzminister, seine Fürsor-
gepflicht ernst zu nehmen,
um die Beschäftigten in den
¾mtern täglich für diese von

Nebentätigkeiten von Beschäftigten des
öffentlichen Dienstes, die aufgrund ihrer Haupttätigkeit
sozial abgesichert sind, lösen nach Einschätzung des
DBB-Bundesvorsitzenden Erhard Geyer keine weiteren
Sozialversicherungspflichten aus. Gegenüber dem Bun-
desarbeitsminister Walter Riester vertrat Geyer die
Auffassung, dass Sozialversicherungspflicht nur an sol-
chen Stellen bestehen sollte, wo Beschäftigte ansonsten
schutzlos gestellt wären.

Durch das Steuerentlastungsgesetz 1999/
2000/2002 vom 14. März 1999 ist die im Einkommen-
steuergesetz enthaltene Regelung, nach der Jubiläums-
zuwendungen steuerfrei sind, aufgehoben worden. Das
bedeutet, dass Jubiläumszuwendungen rückwirkend ab
dem 1. Januar 1999 zu versteuern sind.

Das Bundesarbeitsgericht hat entschie-
den, dass ein Arbeitnehmer aus dem ehemaligen Ostber-
lin die höhere Vergütung für Beschäftigte aus dem
Westen nur dann fordern kann, wenn sich seine Dienst-
stelle im Westteil der deutschen Hauptstadt befindet
(Az.: 6 AZR 22/98 vom 4.8.1999).

Die Vergütung eines vollbeschäftigten
Angestellten, dessen regelmäûige Arbeitszeit durch
einen auf der Grundlage des § 15c BAT-O abgeschlos-
senen Tarifvertrag verkürzt wird, ermäûigt sich wie bei
einem Teilzeitbeschäftigten entsprechend dem Umfang
der Arbeitszeitverkürzung. Dies gilt mangels anderwei-
tiger bezirklicher oder örtlicher Tarifregelung auch für
die vermögenswirksamen Leistungen. Das hat das Bun-
desarbeitsgericht mit Urteil vom 17. Dezember 1998 ent-
schieden.

Stabwechsel beim Bundesarbeitsgericht:
Im Juli d. J. folgte Dr. Hellmut Wiûmann als nunmehr
fünfter Präsident dem in den Ruhestand getretenen Prof.
Dr. Thomas Dietrich nach. Wiûmann wurde im Juli 1992
zum BAG-Richter ernannt. Dort kümmerte er sich vor-
nehmlich um das Tarifrecht, das Personalvertretungs-
recht und Fragen des Arbeitskampfes.

+++ Tarif-Telegramm +++

Landesverbandstag
der DSTG Thüringen

v. l. n. r.: Thüringer Finanzminister Andreas Trautvetter,
DSTG-Landesvorsitzende Gunda Lämmer,

DSTG-Bundesvorsitzender Dieter Ondracek und
Oberfinanzpräsident Dr. Hartmut Schulz.
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ihnen abverlangte zusätzli-
che Dienstleistungsaufgabe
zu motivieren.

Der Finanzminister Andreas
Trautvetter griff in seiner Re-
de die angesprochenen Pro-
bleme auf und brachte Ver-
ständnis für die Situation der
Beschäftigten zum Aus-
druck. Im Bereich der Steu-
erverwaltung sei ohne dra-
stische Vereinfachungen in
der Gesetzgebung kein ein-
ziger Bediensteter entbehr-
lich. Er formulierte überzeu-
gend, dass eine Aufgaben-
kritik erforderlich ist.

Damit würde beiden Seiten
± Bürger und Bediensteten ±
geholfen: Verwaltungshan-
deln kann wieder durch-
schaubar und nachvollzieh-
barer werden und der Steu-
erbeamte kann immer mehr
die Aufgabe eines Dienstlei-
sters gegenüber dem Bürger
wahrnehmen.

Er versprach, sich für wirk-
liche Vereinfachungen ein-
zusetzen.

Der Minister schätzte den in
den zurückliegenden neun
Jahren erfolgten Aufbau als
gelungen ein und forderte
dazu auf nunmehr alle An-
strengungen daraufzurich-
ten, dass die Steuerverwal-
tung noch bürgerorientierter
für den Steuerbürger arbei-
tet.

Abschlieûend bedankte sich
Minister Trautvetter bei der

DSTG Thüringen, die den
gröûten Teil der Beschäftig-
ten in der Steuerverwaltung
vertritt, für die konstruktive
Zusammenarbeit.

Gruûworte überbrachten für
die Landtagsfraktion der
CDU MdL Diezel und für die
SPD MdL Dr. Pidde. Sie äu-
ûerten Verständnis für die
Forderungen der DSTG und
dankten den Beschäftigten
für ihre Arbeit.

Der Bundesvorsitzende der
DSTG stellte in seinem
Gruûwort heraus, welch`
groûe Leistung die Beschäf-
tigten der Steuerverwaltung
unter erschwerten Bedin-
gungen erbracht haben. Er
mahnte bei den anwesen-
den Politikern an, dass die
Besoldungsangleich an die
Westbezüge nun unbedingt
aufgegriffen werden müsse.
Es gehe dabei nicht nur ums
Geld, sondern um das psy-
chologisch viel wichtigere
Selbstwertgefühl der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter
in den neuen Ländern und
um das Gefühl, gerecht be-
handelt zu werden.

An Finanzminister Trautvet-
ter gerichtet, stellte er fest,
dass die Steuerverwaltung
in Thüringen gut ausgestat-
tet sei und gut arbeite. Drin-
gend notwendig sei aber,
dass vom Steuergesetzgeber
nicht laufend Mehrarbeit
produziert werde, weil

dies ohne Personalmehrung
nicht mehr machbar sei.

Auch der Vorsitzende des
Thüringer Beamtenbundes
Andreas Witschel sprach ein
Gruûwort und mahnte darin
die Angleichung der Bezah-
lung an.

Unter den Zuhörern befan-
den sich auch Oberfinanz-
präsident Dr. Schulz, die
Vorsitzende der Frauen-
vertretung des Deutschen
Beamtenbundes, Helene
Wildfeuer, sowie der Lei-
ter der Landesfinanzschule
Willi Reinemann. Weiter
waren die Mehrzahl der Vor-
steher der Thüringer Fi-
nanzämter und Mitglieder
des DSTG-Bundesvorstan-
des von Hamburg bis Mün-
chen und der Ehrenvorsit-
zende Hermann Fredersdorf
anwesend.

DBB: Telearbeit
verbessern

D er Deutsche Beam-
tenbund gibt den
aktuellen Hinweis,

dass Telearbeit nur dann
aufgenommen werden soll-
te, wenn die persönlichen
und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen stimmen. Vor
allem sollte der Schritt in die
Selbständigkeit im Rahmen
der Telearbeit wohl überlegt
sein.

Für abhängig Telearbeiten-
de ist bedeutsam, dass der

Heimarbeitsplatz die Ge-
sundheit nicht beeinträch-
tigt und die gleichen Anfor-
derungen an den Daten-
schutz gestellt werden, die
auch in der Dienststelle gel-
ten. Zu regeln ist auûerdem
die Übernahme der Kosten,
z.B. die Stromkosten, die
dem Telearbeiter durch Aus-
übung seiner häuslichen Be-
schäftigung entstehen.

Die Beteiligungsrechte der
Personalvertretungen und
der betrieblichen Interes-
senvertretungen bleiben üb-
rigens unangetastet, wenn
es sich bei den Telearbeitern
um Angehörige der Dienst-
stelle handelt. Wichtig ist
schlieûlich, dass der Arbeit-
geber oder Dienstherr einem
Beschäftigten Telearbeit
nicht einseitig auferlegen
kann. Entscheidend sind
aber auch die persönlichen
Rahmenbedingungen. So
darf die Tätigkeit im häusli-
chen Umfeld nicht zu einer
Isolation der Betroffenen
führen. Vorzuziehen ist des-
halb die alternierende Tele-
arbeit, die sich im Wechsel
zwischen dem dienstlichen
und häuslichen Arbeitsplatz
vollzieht. Idealerweise sollte
der Telearbeitende trotz sei-
ner Tätigkeit im häuslichen
Bereich zwischen Berufs-
und Privatsphäre trennen
können, etwa durch ein
separates Arbeitszimmer.
Schlieûlich muss dem Tele-
arbeitenden die Möglichkeit
zur Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen eröff-
net werden.

Die neue Landesleitung mit Beisitzern
und Frauenvertreterin (v. l. n. r.):

Anne Roehr, Inge Weisheit, Bernd Fricke, Helga Heiland,
Gunda Lämmer, Christine Müller, Hans-Henning Merker,

Ilona Kirsten, Regina Biertümpfel, Regina Nuber
(Kornelia Weiû fehlt wegen Krankheit).

Fachbuch für Einkommensteuer

Die erfolgreiche Fachbuch-
serie ¹Grüne Reiheª des
Erich Fleischer Verlages
legt die Neuauflage des
Band 3, Einkommensteuer,
vor. In die 19. Auflage 1999
sind die aktuellen Steuer-
rechtsänderungen eingear-
beitet. Im Band sind die
einzelnen Bestimmungen
praxisnah erläutert und
durch zahlreiche Beispiele
unterlegt. Er stellt, wie all©
seine Vorgängerauflagen,
eine wertvolle Hilfe in der
Ausbildung, aber auch in
der täglichen Praxis dar.

Die Auslieferung der neu-
en Auflage erfolgt ab
28. September 1999. Der
Verkaufspreis dieser Auf-
lage, die einen Umfang von
1 252 Seiten hat, beträgt
128,00 DM inkl. Umsatz-
steuer.

Mit dieser Neuauflage hat
unser Partnerverlag, der
Erich Fleischer Verlag, er-
neut seine Leistungsfähig-
keit unter Beweis gestellt.
Die DSTG empfiehlt die
gesamte Grüne Reihe als
wertvolle Arbeitshilfe.
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Aus dem ganzen Bundesge-
biet folgten 40 Steuerfahn-
der/innen der Einladung zu
einem Seminar im Bil-
dungszentrum der DBB
Akademie in Königswinter-
Thomasberg. Schwerpunkt-
themen waren:
I die neue Unternehmen-

steuerreform und die dann
denkbaren Ausweichbe-
wegungen,

I die Aufklärung von Aus-
landssachverhalten,

I die Rolle der Banken bei
Kapitalanlagen im Aus-
land.

Der Schweizer Rechtsanwalt
Dr. Erich Diefenbacher er-
läuterte in seinem Vortrag,
dass sehr viele Geldwasch-
operationen durch die Ein-
schaltung von Briefkasten-
firmen und mittels ¹Off-
shoreª-Banken durchge-
führt werden. Er zeigte
Praktiken auf, wie Gelder in
¹Off-shoreª-Banken gewa-

Briefkastenfirmen
werden eingeschaltet

schen und versteckt werden
können. Umfangreiche Fi-
nanztransaktionen werden
vielfach im (z.B. europä-
ischen) Heimatstaat de facto
abgewickelt. Die formelle
Abwicklung (auf dem Papier
und in der Buchhaltung)
spielt sich aber fiktiv auûer-
halb der heimatlichen staat-
lichen Hoheit ab. Auf diese
Weise werden Milliarden-
beträge an der Steuerkon-
trolle des Heimatstaates
vorbei manövriert. Nach
Schätzungen aus ¹einge-
weihten Kreisenª des Fi-
nanzsektors werden ein
Drittel der auf der Welt be-
wegten Gelder über Off-
shore-Adressen abgewik-
kelt. Beliebte Standorte sind
dabei die Bahamas, Bermu-
da, Cayman, Channel Is-
lands, Jersey und Guernsey,
Gibraltar, Hongkong, Isle of
Man, Liberia, Liechtenstein,
Luxemburg, Monaco, Nie-
derländische Antillen, Klei-

nes Walsertal, Panama, be-
stimmte Schweizer Kantone
(Zug, Glarus, Nidwalden) in
Kombination mit Steuer-
spargesellschaften, Virgin
Islands.

Der Betrieb von ¹Off-
shoreª-Banken kann zum
gröûten Teil nicht als lokal-
begrenztes Phänomen ein-
zelner Ministaaten betrach-
tet werden. Diese Banken
stellten vielmehr einen fest
verankerten Bestandteil des
Weltbankensystems dar. Sie
werden ¹verwendetª in Ko-
ordination und unter Anlei-
tung durch Groûbanken, in-
ternationaler Treuhandge-
sellschaften, Anwälte, Nota-
re und andere berufsmäûige
Vermögensverwalter, erläu-
terte der Referent.

Weiter stellte Dr. Diefenba-
cher dar, wie die Off-shore-
Banken werben. So z.B. in
der britischen Kronkolonie
¹Cayman Islandsª, einem
der bekanntesten Banken-
plätze der Welt: sieben Kilo-
meter lang, zwei Kilometer
breit, ca. 14 000 Einwohner
und viele Tausende von
Briefkastenfirmen.

Die Werbung einer solchen
Bank in der deutschen Über-
setzung lautete: ¹Ihre Be-
dürfnisse zufriedenzustellen
ist unser einziges Geschäft.
Völlig geheime Bankdien-
ste einschlieûlich persön-
liche Sparkonten, Invest-
mentmanagement, vertrau-
liche Bank per Post, Ter-
mingeldkonten, Versand
von Rechnungen, Gründung
und Verwaltung von Ge-
sellschaften, professionelle
Dienstleistungen für Ver-
sicherungen und Rück-
versicherungsgesellschaften,
Gründung von Trusts.

Die Liste der in Cayman re-
gistrierten Groûbanken um-
fasst neben den groûen US-
amerikanischen, japani-
schen, skandinavischen, bri-
tischen, französischen, nie-
derländischen, arabischen

und kanadischen Banken
auch Einrichtungen der
Deutschen Bank, der Dresd-
ner Bank, der Commerz-
bank, der Bank für Gemein-
wirtschaft, der Hessischen
Landesbank, der Westdeut-
schen Landesbank, der
Bayerischen Landesbank,
der Bayerischen Hypothe-
ken- und Wechselbank, der
Bayerischen Vereinsbank,
der Berliner Handels- und
Frankfurter Bank.

Dr. Diefenbacher erläuterte,
dass eine andere Spiel-
art von Geldwäsche oder
Geldtransfers zum Zwek-
ke der Steuerhinterziehung,
die sog. ¹Verselbständigung
von Vermögenª sei. Haupt-
ziel ist dabei, bedeutende
Bestandteile des Vermögens
und Einkommens im Wohn-
sitzstaat abzutrennen und in
nicht kaufmännisch tätige
Stiftungen in Liechtenstein
zu überführen. Diese Stif-
tungen werden in der Regel
nicht im liechtensteinischen
Öffentlichkeitsregister ein-
getragen. Sie bleiben so
nach auûen, sei es gegen-
über Gläubigern und Ange-
hörigen des Stifters, wie ge-
genüber dem ausländischen
Fiskus geheim. Diese Liech-
tensteiner Stiftung sei eine
Gesellschaftsform, die höch-
ste Diskretion garantiere
und kaum aufgespürt wer-
den kann. Das besondere
dabei ist, dass das Liechten-
steiner Gesetz den Widerruf
der Stiftung, anders als in
Deutschland und auch in
der Schweiz, gestattet. Auch
darf der Stifter sich selbst
begünstigen und als einzi-
ges Organ der Stiftung fun-
gieren.

Im richtigen Kontex dazu
stand der 2.Vortrag, der sich
mit der Aufklärung von Aus-
landssachverhalten befass-
te. Die Leiterin der IZA beim

Steueroasen über
die ganze Welt verteilt

Bundesamt für Finanzen
gab einen Überblick über
die Möglichkeiten der Infor-
mationszentrale für steuerli-
che Auslandsbeziehungen.
Auch in diesem Vortrag
spielte eine wichtige Rolle

die Firmengründungen und
die Wohnsitznahme in Steu-
eroasen. Die wichtigsten
Steueroasen sind derzeit
Andorra, Campione, Gibral-
tar, Groûbritannien, Irland,
Isle of Man, Kanalinseln
(Jersey, Guernsey, Alder-
ney), kanarische Inseln,
Liechtenstein, Luxemburg,
Madeira, Azoren, Malta,
Monaco, Niederlande,
Schweiz, Ungarn, Zypern,
Bahamas, Bermudas, Briti-
sche Jungferninseln, Cay-
man-Inseln, Karibik-Inseln
(Anguilla, Antigua, Trini-
dad), Niederländische Antil-
len, Panama, Turks und Cai-
kos-Inseln, Hongkong, La-
buan, Nauru, Vanuatu, Libe-
ria. In diesen Oasen tum-
meln sich eine Menge von
Briefkastenfirmen und Sitz-
gesellschaften. In Liechten-
stein z.B. sind rund 75000
Gesellschaften in das Han-
delsregister eingetragen, wo-
von etwa 1800 aktiv sind.
Die inaktiven Sitzgesell-
schaften, die einer Vorzugs-
besteuerung unterliegen,
teilen sich auf in 21000 An-
stalten, 9000 Aktiengesell-
schaften, 37000 Stiftungen,
3000 Trust und 3000 Treu-
handgesellschaften. Liech-
tenstein besteuert Sitzge-
sellschaften, d.h. Gesell-
schaften, die in Liechten-
stein keine geschäftlichen
Aktivitäten entfalten kön-
nen, mit einem Steuersatz
von einem Promill, jedoch
mindestens 1000 Schweizer
Franken im Jahr.

Ein Informationsaustausch
in Steuersachen ist mit der
liechtensteinischen Steuer-
verwaltung nicht möglich.

Auch bei diesem Vortrag
erfuhren die Steuerfahnder/
innen, wie leicht es ist, in
den Steueroasen Domizilge-
sellschaften oder Sitzgesell-
schaften einzurichten und
darüber Geschäfte abzuwi-
ckeln. Keiner der erfahrenen
Steuerfahnder/innen wun-
derte sich, dass sie im Tages-
geschäft immer öfter mit
¹Oasenkonstruktionª kon-
frontiert werden.

Im weiteren Verlauf wurden
ausführlich die Möglichkei-
ten erörtert, die § 42 AO und

Fahnder lernen Tricks
der Steuersünder
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die §§ 7ff Auûensteuerge-
setz bieten, solche Kon-
struktionen steuerlich nicht
anzuerkennen. Der Weg
über die Nichtanerkennung
wegen Rechtsmissbrauch ist
oft zeitintensiv, schwierig
und rechtlich vielfach pro-
blematisch. In der Diskus-
sion äuûerten die Steuer-
fahnder/innen den Wunsch
auf bessere und handhabba-
rere gesetzliche Regelungen
sowie auf verbesserte zwi-
schenstaatliche Regelun-
gen.

Das dritte Thema, die neue
Unternehmensteuerreform,
die denkbaren Varianten,
die Problemstellung für Ein-
zelunternehmen und Perso-
nengesellschaften, die ver-
fassungsrechtliche Proble-
matik der unterschiedlichen
Steuersätze, der vermehrte
Prüfaufwand und die denk-
baren Missbrauchsmöglich-
keiten machten den Semi-
narteilnehmern deutlich,

dass auch diese Reform die
erhofften Arbeitserleichte-
rungen nicht bringen wird.

In den Diskussionen wurde
auch deutlich, dass alle Steu-
erfahndungsstellen in der
Bundesrepublik Deutsch-
land groûe Probleme ha-
ben, die Rückstände vor
der Strafverfolgungsverjähr-
ung abzuarbeiten. Die Steu-
erfahndungen in der Bun-
desrepublik Deutschland
können ihrem gesetzlichen
Auftrag nur voll nachkom-
men, wenn sie personell
weiter verstärkt werden,
war die einhellige Meinung
der Seminarteilnehmer.

Schwache Besetzung
schafft Probleme

Wie kritisch die Öffentlich-
keit die personell schwache
Besetzung sieht, zeigte ein
Artikel im ¹Spiegelª. Dort
wurde unter der Überschrift

¹Kungelei in Kaiserslau-
ternª geschrieben:

¹Während bundesweit
immer wieder Kreditinsti-
tute von Steuerfahndern
durchsucht werden, han-
delten die Ermittler in Kai-
serslautern ihre Arbeitser-
gebnisse mit den Bankern
aus. ...ª

Weiter hieû es:

¹Der Form halber erwirk-
ten die Fahnder Durchsu-
chungsbeschlüsse gegen
Geldinstitute. So konnten
die Banken ihren Kunden
glaubhaft machen, dass
sie zur Mitarbeit gezwun-
gen seien. Der Hausbe-
such der Fahnder fiel frei-
lich aus.ª

Der DSTG-Bundesvorsit-
zende Dieter Ondracek be-
suchte zusammen mit dem
DSTG-Landesvorsitzenden
Detlev Stoltz die Kaiserslau-
terer Steuerfahnder.

Die versammelten Fahnder
in Kaiserslautern stellten da-
bei klar, dass sie keinesfalls

Keine Kungelei
in Kaiserslautern

kungelten, sondern, wie es
das Gesetz vorsieht, von
Durchsuchungen Abstand
nahmen, weil die Unterla-
gen freiwillig herausgege-
ben wurden.

Ondracek hatte zuvor Pres-
severtretern erläutert, dass
aufgrund der Mengen- und
Verjährungsproblematik die
Steuerfahndungen in der
gesamten Bundesrepublik
Deutschland nicht in der La-
ge seien, jeden einzelnen
Verdachtsfall unter Anwen-
dung aller strafprozessualen
Möglichkeiten abzuarbei-
ten. Die möglichst rationelle
Erledigung habe Vorrang,
weil andernfalls zahlreiche
Fälle verjähren würden.
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D er DSTG-Landes-
verband Sachsen
kämpft weiter um

die Flexibilisierung der Ar-
beitszeit im Geschäftsbe-
reich des Sächsischen
Staatsministeriums der Fi-
nanzen.

Bisher hat sich der Sächsi-
sche Staatsminister der Fi-
nanzen in dieser Frage sehr
unflexibel gezeigt. Seit lan-
gem bemüht sich die Deut-
sche Steuer-Gewerkschaft
Sachsen und der von ihr ge-
tragene Hauptpersonalrat
um eine flexiblere Arbeits-
zeit. Vorschläge und Forde-
rungen zur sächsischen Ar-
beitszeitverordnung wurden
abgetan. Eine Dienstverein-
barung zwischen dem Säch-
sischen Staatsministerium
der Finanzen und dem
Hauptpersonalrat über die
Rahmenbedingungen für
die gleitende Arbeitszeit
konnte bisher nicht durch-
gesetzt werden, obwohl die
Einigungsstelle eine ent-
sprechende flexible Rege-
lung empfahl.

Die ungelöste Arbeitszeit-
frage ist vielen sächsischen
Kolleginnen und Kollegen
ein ¾rgernis. Dies zeigte
auch eine Mitarbeiterbefra-
gung im Rahmen des Lei-
stungsvergleichs, die von
der Bertelsmann-Stiftung
durchgeführt wurde. Die
Frage ¹Ist die Arbeitszeitre-
gelung ausreichend flexi-
bel?ª wurde von den befrag-
ten Beschäftigten in Sach-
sen als nicht zufriedenstel-
lend bewertet. Hier zeigte
sich ein deutlicher Unter-
schied zur Befragungsaktion
in Bayern.

Der Landesvorsitzende der
DSTG Sachsen, Joachim
Rothe, hat sich deshalb er-
neut an den Sächsischen
Staatsminister der Finanzen,
Professor Dr. Milbradt, ge-
wandt, um eine Verbesse-
rung zu erreichen. In seinem
Brief schreibt er u.a.:

¹Leider fanden die in
der Vergangenheit durch

die Deutsche Steuer-Ge-
werkschaft als auch die
Personalvertretungen un-
terbreiteten Vorschläge
und Hinweise zur ¸Sächsi-
schen Arbeitszeitverord-
nung' bzw. zur ¸Dienst-
vereinbarung zwischen
dem Sächsischen Staats-
ministerium der Finanzen
und dem Hauptpersonal-
rat über die Rahmenbe-
stimmungen für die glei-
tende Arbeitszeit' bei der
Verwaltung keine bzw.
nur in geringem Umfang
Berücksichtigung.

Insbesondere war ein re-
striktives Verhalten bei
der Auslegung von
Pkt. 3.3 o. g. Dienstver-
einbarung zu verzeich-
nen. Hiernach kann bei
der Gestaltung der Kern-
zeit in Dienststellen mit
Publikumsverkehr in be-
sonders begründeten Fäl-
len der Dienststellenleiter
Ausnahmen zulassen. Die
Deutsche Steuer-Ge-
werkschaft vertritt die
Auffassung, dass die An-
wendung einer solchen
Ausnahmeregelung u. a.
bei der Einführung der In-
formations- und Annah-
mestellen (IA) in den Fi-
nanzämtern gegeben ist.

Die Praxis zeigt aber, dass
die Verwaltung die Sach-
zwänge für die Ein-
führung eines modernen
Arbeitszeitmanagements,
zumindest in den Fi-
nanzämtern, wo Infor-
mations- und Annahme-
stellen vorhanden bzw.
eingerichtet werden, un-
terschätzt.

Die vom Sächsischen
Staatsministerium der Fi-
nanzen an die Oberfi-
nanzdirektion Chemnitz
ergangene Verfügung
vom 3. Mai 1999, Az. 12-P
1101-17/63-8053, ist in
sich widersprüchlich. Sie
räumt den betroffenen
Beschäftigten zwar ein
höheres Maû an Flexibili-
tät der Arbeitszeit ein,

beschränkt aber gleich-
zeitig die Möglichkeit
von Zeitausgleich gerade
auf Wochentage mit dem
gröûten Arbeitszeitbedarf
der IA. Das widerspricht
dem Anliegen der Fi-
nanzverwaltung, mit den
IA die Bürgerfreundlich-
keit zu verbessern.

Wer mehr Bürgernähe
und bessere Bürger-
freundlichkeit will, muss
auch im Arbeitszeitbe-
reich bereit sein, flexibler
zu werden.

Welchen Stellenwert die
Arbeitszeit bei unseren
Beschäftigten einnimmt,
zeigt das Ergebnis der
Mitarbeiterbefragung
vom Mai 1999 im Rahmen
des Leistungsvergleichs
durch die Bertelsmann-
Stiftung.

Das Kriterium ¹Ist die
Arbeitszeitregelung aus-
reichend flexibel?ª wur-
de von den befragten Be-
schäftigten in Sachsen als

nicht zufriedenstellend
bewertet.

Das macht den unbe-
gründeten Unterschied
zwischen sächsischer
und bayerischer Arbeits-
zeitverordnung deutlich.
Die Verwaltung sollte
den Leistungsvergleich
zum Anlass nehmen,
längst überfällige Anglei-
chungen der Arbeitszeit-
bedingungen zwischen
Ost und West kostenneu-
tral umzusetzen.

Wenn man nach be-
triebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten unsere
Verwaltung organisieren
will, so gehört dazu auch
eine flexiblere Arbeits-
zeitgestaltung.ª

Bis Redaktionsschluss lag
eine Antwort von Professor
Milbradt nicht vor. Die
DSTG wird weiter um das
berechtigte Anliegen der
Kolleginnen und Kollegen
streiten.

Flexible Arbeitszeiten
in Sachsen verlangt
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Joseph Schaack
im Kabinett
von Luxemburg

D er Präsident der
UFE, der europäi-
schen Spitzenorga-

nisation der DSTG, Joseph
Schaack, ist Staatssekretär
im Ministerium für öffentli-
che Funktionen und Verwal-

tungsreform in Luxemburg
geworden und gehört damit
dem Kabinett des Groûher-
zogtums an.

Mit dieser Position ist seine
Funktion als Präsident der
UFE unvereinbar. Er hat da-
her in der Sitzung des UFE-
Komitees am 21. September
1999 in Helsinki nicht mehr
für das Amt des Präsidenten
kandidiert.

Joseph Schaack war seit
1996 UFE-Präsident als
Nachfolger von Richard
Müller (BDZ). Er hat diese
Aufgabe gemeinsam mit
dem Generalsekretär der
UFE Paul Courth wahrge-
nommen und in den drei
Jahren wesentlich dazu bei-
getragen, dass die UFE an-
erkannter und kompetenter
Gesprächspartner der Euro-
päischen Kommission und
insbesondere des Europäi-
schen Parlaments geworden
ist. Durch sein Verhand-
lungsgeschick und seine
Überzeugungskraft ist es
gelungen, die UFE weiter in
der EU zu profilieren. Als
Nachfolger von Schaack
kandidiert in Helsinki der
DSTG-Bundesvorsitzende
Dieter Ondracek, der bis-
her kooptiertes Mitglied des
Präsidiums war.

Bestnote für
HUK-COBURG

Die Schadenregulierung der
HUK-COBURG wird von
den deutschen Verkehrs-
rechtsanwälten am besten
beurteilt. Dies ist das Ergeb-
nis einer Umfrage, über die
das Magazin ¹Capitalª in
seiner Septemberausgabe
berichtet.

Capital hatte 62 Verkehrs-
rechtsanwälte, die minde-
stens fünf Jahre Berufser-
fahrung haben oder jährlich

400 Verkehrsrechtsverfah-
ren abwickeln, gefragt, wie
sie das Verhalten einzelner
Autoversicherer im Scha-
denfall benoten. Dafür stan-
den den Anwälten, die ei-
nen Erfahrungsschatz von
mehr als 120 000 Fällen
repräsentieren, die Schul-
noten von Eins wie ¹sehr
gutª bis Sechs wie ¹unge-
nügendª zur Verfügung. Be-
rücksichtigt wurden 64 über-
regionale Autoversicherer.
Mit einer Gesamtnote von
2,81 erhielt die HUK-
COBURG-Allgemeine die
beste Bewertung.

Bezirkspersonalrat
in Köln bleibt

D urch die bundesweit
drastische Reduzie-
rung der Oberfi-

nanzdirektionen durch den
Bund in 1998 ergab sich
folgende Situation in NRW:
Standort Köln nur noch
Bundes-Oberfinanzdirektion,
Standorte Düsseldorf und
Münster nur noch Landes-
Oberfinanzdirektionen. Die
Oberfinanzdirektion Düssel-
dorf umfasst eigenständige
Steuerabteilungen in Düs-
seldorf und Köln.

Für die laufende Amtsperio-
de der Personalvertretung
bis zum 30. Juni 2000 wurde
die Steuerabteilung in Köln
zu einer eigenständigen
Dienststelle im Sinne des

LPVG erklärt, so dass aktu-
ell keine ¾nderungen erfor-
derlich waren. Eine solche
Erklärung forderten die Ver-
treter der Deutschen Steuer-
Gewerkschaft im Hauptper-
sonalrat nachdrücklich auch
für die Zukunft.

Nach langen Verhandlun-
gen hat Finanzminister
Heinz Schleuûer hierzu grü-
nes Licht gegeben. Auf ei-
ner Personalrätekonferenz
machte er unter dem Beifall
der anwesenden Vertreter
der Bezirkspersonalräte und
Personalräte deutlich, dass
er damit eine Schwächung
der Personalvertretung ver-
meiden wolle. Danach wird
es auch ab 1. Juli 2000
in Nordrhein-Westfalen drei
Bezirkspersonalräte geben.

Dies ist ein groûer Erfolg für
die Beschäftigten, die Deut-
sche Steuer-Gewerkschaft
und die Personalvertretung.

Joseph Schaack

Heinz Schleuûer
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S eit Jahren weist die
DSTG darauf hin, dass
der Länderfinanzaus-

gleich reformbedürftig sei.
Durch das Ausgleichssystem
fehlt den Länderfinanzmi-
nistern jeder Anreiz, die ei-
genen Steuerquellen voll
auszuschöpfen. Alle Jahre
wird bei Vorlage der Auûen-
dienststatistiken deutlich,
wie unterschiedlich die Au-
ûendienste in den einzelnen
Bundesländern besetzt sind.
Spekuliert wird dann je-
weils, warum die einzelnen
Bundesländer ihre Steuer-
fahndung und Betriebsprü-
fung schwächer besetzen als
andere Bundesländer. An
der Auftragslage liegt es si-
cher nicht. In der Öffent-
lichkeit hat sich auch her-
umgesprochen, dass jeder
Auûendienstler in der Steu-
erverwaltung mehr als das
Zehnfache an Mehrsteuern
erwirtschaftet, als er Kosten
verursacht. Wirtschaftlich
betrachtet müsste deshalb
jede Landesregierung ein
offenes Ohr für eine perso-
nelle Verstärkung der Au-
ûendienste haben. Interes-
sierte Kreise streuen jeweils
in der Öffentlichkeit die Be-
hauptung, dass sich Be-
triebsprüfer letztlich nicht
lohnen, weil vielfach nur
Gewinnverlagerungen zu
den rechnerischen Mehrer-
gebnissen führen würden.
Rechnungshofuntersuchun-
gen belegen das Gegenteil!

Die DSTG weist in diesen
Diskussionen stets darauf
hin, dass neben allgemein
politischen Gründen vor
allem die Wirkung des Län-
derfinanzausgleichs eine
Verstärkung der Auûen-
dienste für die Finanzmi-
nister uninteressant erschei-
nen lässt. Die DSTG hat
beispielhafte Berechnungen
durchgeführt, die diese
These belegen. Am Beispiel
des Nehmerlandes Saarland
und am Beispiel des Geber-
landes Baden-Württemberg
wurde die auf der Basis der
Abrechnungszahlen 97 und

dem derzeit gültigen Fi-
nanzausgleich nachfolgen-

de Beispielrechnung vorge-
nommen:

DSTG beweist: Länderfinanz-
ausgleich ist leistungsfeindlich

Beispiel 1

Zusätzliches Körperschaftsaufkommen im Saarland von einer
Million DM.

Zusätzliches Aufkommen 1000000 DM
./. Steuerverteilung (Bundesanteil) ± 500000 DM
Umsatzsteuerausgleich ± 489500 DM
Länderfinanzausgleich ± 5400 DM
Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung + 300 DM
verbleibende Einnahme (Land) 5400 DM

Beispiel 2

Zusätzliches Einkommensteueraufkommen im Saarland von
einer Million DM
Zusätzliches Aufkommen 1000000 DM
Steuerverteilung Bundesanteil ± 425000 DM
Steuerverteilung (Gemeindeanteil) ± 150000 DM
Umsatzsteuerausgleich ± 416200 DM
Länderfinanzausgleich ± 78700 DM
Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung + 300 DM
verbleibende Einnahme (Land) ± 69600 DM
verbleibende Einnahme (Gemeinde) + 150000 DM

Beispiel 3

Zusätzliches Körperschaftsaufkommen in Baden-Württem-
berg von einer Million DM
Zusätzliches Aufkommen 1000000 DM
Steuerverteilung (Bundesanteil) ± 500000 DM
Umsatzsteuerausgleich ± 11000 DM
Länderfinanzausgleich ± 332000 DM
Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung 0 DM
verbleibende Einnahme (Land) + 157000 DM

Beispiel 4

Zusätzliches Einkommensteueraufkommen in Baden-Würt-
temberg von einer Million
Zusätzliches Aufkommen 1000000 DM
./. Steuerverteilung (Bundesanteil) ± 425000 DM
Steuerverteilung (Gemeindeanteil) ± 150000 DM
Umsatzsteuerausgleich ± 9000 DM
Länderfinanzausgleich ± 320000 DM
Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisung 0 DM
verbleibende Einnahme (Land) 96000 DM
verbleibende Einnahme (Gemeinde) 150000 DM

Aus diesen Rechenbeispie-
len wird deutlich, dass der
jeweilige Hauptnutznieûer
der Steuermehreinnahmen

der Bund ist. Von daher er-
gibt sich die Forderung der
DSTG, dass der Bund ver-
mehrt seiner Verantwortung

gerecht werden und für ei-
ne gleichmäûige Besteue-
rung im ganzen Land sor-
gen muss. Dies ist mach-
bar durch entsprechende
gesetzliche Vorgaben oder/
und durch finanzielle Be-
teiligung an den Perso-
nalkosten der Prüfungs-
dienste.

Tauschecke

StI©in z. A. aus Nordrhein-
Westfalen (OFD Düsseldorf)
sucht dringend Tauschpart-
ner/in aus dem Bereich der
OFDen Bremen oder Han-
nover, insbesondere aus den
Finanzämtern Delmenhorst
und Syke.

StS aus Hessen (OFD Frank-
furt) sucht Tauschpartner/in
aus Rheinland-Pfalz (OFD
Koblenz; FA Mainz, Bingen,
Bad Kreuznach).

StOI aus Baden-Württem-
berg (OFD Karlsruhe) sucht
Tauschpartner/in aus Sach-
sen.

StAI aus Baden-Württem-
berg (OFD Stuttgart ± FA
Heiden-heim) sucht drin-
gend Tauschpartner/in aus
Sachsen-Anhalt ± hier nur
mittlerer Dienst ± (OFD
Magdeburg ± FA Naumburg
± FA Zeitz ± FA Merseburg ±
FA Halle), Sachsen (OFD
Chemnitz ± möglichst FA
Leipzig) oder Thüringen
(OFD Erfurt ± FA Gera ± FA
Jena ± FAWeimar).

StI aus Niedersachsen (OFD
Hannover ± Steuerabteilung
Oldenburg) sucht dringend
Tauschpartner/in aus dem
Bereich der OFDen Stutt-
gart, Karlsruhe, Nürnberg
oder München.

StAf aus NRW (OFD Düssel-
dorf) sucht Tauschpartner/in
aus den Bereichen der OFD
Berlin und näherer Umge-
bung.

¹StOS aus Nordrhein-West-
falen (OFD Düsseldorf, FA
Wuppertal) sucht Tausch-
partner/in aus dem Bereich
der OFD Erfurt.ª
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